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ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

8. Änderung des Flächennutzungsplans &

B-Plan Nr. 21 „Am Bahnhof“

Umweltbezogener Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB liegen der Gemeinde Spiekeroog vor.
Die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltthemen sind in der
Auslegungsbekanntmachung schlagwortartig charakterisiert.

Spiekeroog, 06.01.2026
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Konten:  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000253134  
Sparkasse LeerWittmund      Raiffeisen-Volksbank e.G. Wittmund 
IBAN: DE76 2855 0000 0000 0073 36     SWIFT/BIC: BRLADE21LER  IBAN: DE60 2856 2297 0010 0030 00    SWIFT/BIC: GENODEF1UPL 
 

 

 
 

Am Markt 9, 26409 Wittmund 
Postfach 13 55, 26400 Wittmund 
 

www.landkreis-wittmund.de 
 

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 08.30 - 12.30 Uhr 
Do.  zusätzl.    14.15 - 15.45 Uhr 
weitere Öffnungszeiten: siehe Internetseite 

 

Persönliche Termine bitte nur nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung. 
        Landkreis Wittmund - Postfach 13 55 - 26400 Wittmund        Datum: 28.01.2025 

 
 
 
   Gemeinde Spiekeroog 
   Westerloog 2 
   26474 Spiekeroog 
 

Fachbereich: Bauen 
Verw.-Geb.: 
Sachbearbeiter: 
Zimmer-Nr.: 
Tel.-Durchwahl: 
Tel.-Vermittlung: 
Telefax: 
E-Mail: 

III, Schloßstraße 9 
Herr Pettig  
105 
04462 / 86 1294 
04462 /  86 01 
04462 / 1266 
Marwin.Pettig@lk.wittmund.de  

   

Ihr Zeichen 
mb 

Ihre Nachricht vom 
23.11.2024 

Mein Zeichen 
60.2/26 1 4 (B 21) 

Meine Nachricht vom 
 

 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Spiekeroog 
Bebauungsplan Nr. 21 
 
 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der o. g. Beteiligung wurden die unten bezeichneten Fachbereiche meines Hauses um die  
Äußerung von Anregungen gebeten.  
 
 
 FB 01     Steuerung und Kreisentwicklung 
 
 FB 32     Ordnung 
 
 FB 40  Schulen, IT, Gebäude 
 
 FB 50     Jugend und Soziales 
 
 FB 53     Gesundheit  
 
 FB 60     Bauen 
  
 FB 68     Umwelt 
 
 Zweckverband Veterinäramt Jade Weser 
 
 
 
Daraufhin nehme ich wie folgt Stellung:  
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1. FD 60.1  Bauordnung 
 
Bau- und Bodendenkmalpflege 
Eine eventuelle Stellungnahme wird nachgereicht. Es wird noch auf die Beurteilung der Ostfriesischen Land-
schaft gewartet.  
 
Brandschutz; Immissionsschutz 
Keine Anregungen.  
 
 
2. FD 60.2 Planung 
 
Bauleitplanung 
Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB nur teilweise aus dem gültigen Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Spiekeroog entwickelt. 
 
Deshalb wird gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 
durchgeführt. 
 
Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes bedarf gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
DVO-BauGB der Genehmigung durch den Landkreis Wittmund. 
 
Der Bebauungsplan nach § 30 BauGB bedarf nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB keiner Genehmigung, er unterliegt 
damit keiner aufsichtsbehördlichen Kontrolle. 
 
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan durch die Gemeinde ist nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB lediglich 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Sachlage wurde der Plan weder in formellrechtlicher noch in materiell-
rechtlicher Hinsicht einer Prüfung unterzogen. 
 
Raumordnung und Landesplanung 
Keine Anregungen und / oder Bedenken. 
 
 
3. FD 68.1  Natur- und Klimaschutz 
 
Gegen die eingereichten Unterlagen bestehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde erhebliche Beden-
ken. Der vorgelegten Planung kann nicht zugestimmt werden. 
 
Hinsichtlich der geplanten Eingriffe in Natur und Landschaft sowie in das Schutzgut Boden werden in den vorge-
legten Unterlagen die Defizite der fehlenden Eingriffsregelung dargestellt (Kap. 4 und 7 Gemeinsamer Umwelt-
bericht). Aufgrund der fehlenden Abarbeitung der Eingriffsregelung kann zu diesem Zeitpunkt keine abschlie-
ßende Stellungnahme abgegeben werden. 
 
In Bezug der Biotoptypkartierung (Kap. 4.4 Gemeinsamer Umweltbericht) ist anzumerken, dass die verwendeten 
Informationen, die zur Beschreibung der im Planungsbereich befindlichen Biotoptypen veraltet sind. Zur Be-
schreibung der Biotoptypen des Standortes wurden Informationen von 1967 und 2004 herangezogen. Die Aktu-
alität dieser Informationen wird als veraltet angesehen, sie bieten jedoch eine verwendbare Grundlage für eine 
Beschreibung der naturräumlichen Entwicklung im Bereich des geplanten Vorhabens. 





https://www.paten-der-nacht.de/reduzierung-lichtverschmutzung/
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Sofern die jetzigen Festsetzungen des B.- Plans mit den formellen Abmessungen des Deiches übereinstimmen, 
bestehen aus Sicht der Unteren Deichbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. Die im B.- Plan getroffenen 
Festsetzungen, bezogen auf die 50m- Schutz-zone, sind aus hiesiger Sicht nicht zu beanstanden. 
  
Abwasserbeseitigung/ Grundwasserschutz 
Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
 
Oberflächenentwässerung/ Gewässer allgemein/ Hochwasserschutz 
Nach den Bestimmungen der geltenden Wassergesetze und auch aus versicherungstechnischen Gründen obliegt 
es auch jedem Hausbesitzer selbst, sich gegen eindringendes Wasser in Gebäude zu schützen (sog. Elementar-
schäden). Einen Schutz gegen das äußerliche Eindringen von Oberflächenwasser in Gebäude bietet nur eine 
ausreichende Höhenlage des Fertigfußbodens gegenüber dem umliegenden Gelände. In Bezug auf die Festle-
gung von Zwangshöhenmarken ist grundsätzlich eine besondere Sorgfalt geboten und zwar im Vorfeld der Pla-
nungen. Da die Untere Wasserbehörde bei meistens allen auftretenden Streitigkeiten in solchen Fällen und bei 
Überflutungsschäden involviert wird und selbst kaum Handlungsmöglichkeiten für Lösungen besitzt, hat man 
sich mit diesem Thema in dem hier vorliegenden Fall intensiver beschäftigt. Auch in der Hinsicht von immer 
häufiger auftretenden Starkregenereignissen, möglicher Rückstauerscheinungen und Überflutungen von Stra-
ßen, gewinnt der Aspekt von Vorsorgeregelungen zum Schutze gegen in Häuser eindringendes Oberflächenwas-
ser immer mehr an Bedeutung.  
 
Der Vorschlag der UWB zum Thema Höhenfestlegungen wäre wie folgt: 
 
Grundlage für alle Höhenfestlegungen sollte zunächst einmal ein von einem Fachbüro vor der Erschließung er-
arbeiteter Deckenhöhenplan sein. In diesem sind alle Straßenhöhen des Endausbaus verbindlich festzulegen.  
 
Ausgehend von den Festlegungen dieses Deckenhöhenplans sollten folgende Festsetzungen im B.- Plan getrof-
fen werden: 
 
Bezugshorizont für alle nachgenannten Höhenangaben ist die Oberkante des Fahrbahnrandes der direkt vor dem 
Grundstück befindlichen Erschließungsstraße im Baugebiet (Planhöhen nach Deckenhöhenplan der Gemeinde 
zum Endausbau) und zwar im Bereich der geplanten Zufahrt zum jeweiligen Baugrundstück. 
-Alle Fertigfußbodenhöhen der Erdgeschosse müssen mindestens 30 cm oberhalb des o.g. Bezugshorizontes an-
geordnet werden. 
-Die Höhenlage der Fertigfußböden der Erdgeschosse darf 50 cm oberhalb des Bezugshorizontes nicht überschrei-
ten. 
-Pflasterungen (Auffahrten, Terrassen usw.) und auch alle sonstigen Auffüllungen auf den Grundstücken dürfen 
eine Höhe von 30 cm oberhalb des Bezugshorizontes nicht überschreiten. 
 
Es ist sicher Fakt, dass nicht alle potentiellen Streitigkeiten, die es bei der Erschießung von Baugebieten zu die-
sem Punkt geben kann, planungstechnisch im Vorfeld bereits erfasst werden können. Das gleiche gilt für tat-
sächliche Elementarschäden, die durch Wasser verursacht werden. Mit den v.g. Festsetzungen hätte die Ge-
meinde jedoch zumindest einen Großteil ihrer Fürsorgeverpflichtung, auch was den Hochwasserschutz betrifft, 
erfüllt. Spätere Details zu den Höhenlagen zu angrenzenden Nachbarn müssen die Bauherren auf privatrechtli-
cher Ebene untereinander vereinbaren. 
 
Die schadlose Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist in einem prüffähigen Entwurf, der nach den 
Regeln der DWA- Arbeitsblätter (ehemals ATV- DVWK) aufzustellen ist, nachzuweisen. Dringend empfohlen wird 
seitens der UWB, dass diesbezüglich ein Abstimmungsgespräch zwischen der Gemeinde Spiekeroog, einem für 
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wasserwirtschaftlichen Fachplanungen versierten Planungsbüro und der Unteren Wasserbehörde erfolgen 
sollte. Erst in diesem Gespräch können die notwendigen Bemessungsgrundlagen festgelegt werden (Stich-
punkte: Frage zur Erforderlichkeit eines Rückhaltebeckens oder einer gezielten gänzlichen Versickerung, zuläs-
siger Drosselabfluss im Falle eines RRBs, Beginn der rechnerischen Staulamelle im einem RRB, maximal zulässige 
Überschreitungshäufigkeit zum Anspringen des Notüberlaufs im RRB usw.). 
 
Abschließend wird aus wasserbehördlicher Sicht darauf hingewiesen, dass keine Baugenehmigungen innerhalb 
des Plangebietes erteilt werden können, bevor die wasserrechtlichen Belange abschließend geklärt und die ent-
sprechenden Genehmigungen/ Erlaubnisse erteilt wurden. Die Erschließung gilt so lange als nicht gesichert! 
 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
Pettig 
 
 
 
 



 
Konten:  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000253134  
Sparkasse LeerWittmund      Raiffeisen-Volksbank e.G. Wittmund 
IBAN: DE76 2855 0000 0000 0073 36     SWIFT/BIC: BRLADE21LER  IBAN: DE60 2856 2297 0010 0030 00    SWIFT/BIC: GENODEF1UPL 
 

 

 
 

Am Markt 9, 26409 Wittmund 
Postfach 13 55, 26400 Wittmund 
 

www.landkreis-wittmund.de 
 

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 08.30 - 12.30 Uhr 
Do.  zusätzl.    14.15 - 15.45 Uhr 
weitere Öffnungszeiten: siehe Internetseite 

 

Persönliche Termine bitte nur nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung. 
        Landkreis Wittmund - Postfach 13 55 - 26400 Wittmund        Datum: 28.01.2025 

 
 
   Gemeinde Spiekeroog 
   Westerloog 2 
   26474 Spiekeroog 

Fachbereich: Bauen 
Verw.-Geb.: 
Sachbearbeiter: 
Zimmer-Nr.: 
Tel.-Durchwahl: 
Tel.-Vermittlung: 
Telefax: 
E-Mail: 

III, Schloßstraße 9 
Herr Pettig  
105 
04462 / 86 1294 
04462 / 86 01 
04462 / 1266 
Marwin.Pettig@lk.wittmund.de  

   

Ihr Zeichen 
 

Ihre Nachricht vom 
23.11.2024 

Mein Zeichen 
60.2 20 5 (8. Änd.) 

Meine Nachricht vom 
 

 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Spiekeroog 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der o. g. Beteiligung wurden die unten bezeichneten Fachbereiche meines Hauses um die  
Äußerung von Anregungen gebeten.  
 
 
 FB 01     Steuerung und Kreisentwicklung 
 
 FB 32 Ordnung 
 
 FB 40 Schulen, IT, Gebäude 
 
 FB 50 Jugend und Soziales 
 
 FB 53 Gesundheit  
 
 FB 60 Bauen 
  
 FB 68 Umwelt 
 
 Zweckverband Veterinäramt Jade Weser 
 
 
 
Daraufhin nehme ich wie folgt Stellung:  
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Es fehlt eine belastbare Aussage zum Artbestand der Avifauna sowie der Amphibien, die auf einer Erhebung am 
Vorhabensstandort basiert. Die in den vorgelegten Unterlagen vorgenommenen Aussagen stellen daher Annah-
men dar, die nicht nachvollziehbar in den Kontext zur Einhaltung der Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) gestellt werden (Kap. 2.1 Gemeinsamer Umweltbericht). 
 
Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Vorgabe der Gebäudehöhen sowie der Gestaltung 
(Kap. 4.5 Gemeinsamer Umweltbericht) werden als Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild anerkannt, 
sofern die bestehenden Bedenken dieser Stellungnahme ausgeräumt werden können. 
 
In Kap. 4.8 Gemeinsamer Umweltbericht werden die Wechselwirkungen der Beeinträchtigungen des Vorhabens 
beschrieben. Hier ist zu begründen, weshalb die beabsichtigte Versiegelung und damit einhergehende vermin-
derte Grundwasserneubildung nicht als erhebliche Beeinträchtigung gewertet wird. 
 
Der Aussage in Kap. 7 Gemeinsamer Umweltbericht hinsichtlich des Ausgleichs der beabsichtigten Beseitigung 
der Küstendünengehölze im Verhältnis 1:1 kann nicht ohne eine nähere Beschreibung/Kartierung des tatsächli-
chen Biotoptyps gefolgt werden. Die Kompensation des gesamten Eingriffs ist im weiteren Verlauf des Vorha-
bens auf der Grundlage einer nachvollziehbaren und aktuellen Biotoptypenkartierung zu beschreiben und bei 
Bedarf mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG gelten Eingriffe in Natur 
und Landschaft als Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Vorliegend stellt 
u. a. die geplante Entfernung gesetzlich geschützter Biotope einen erheblichen Eingriff im Sinne des Gesetzes 
dar. Eingriffe dürfen per Gesetz grundsätzlich nur zugelassen werden, wenn u.a. unvermeidbare Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in dem betroffenen Naturraum in 
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (Ersatzmaß-
nahmen). Für die Überprägung/Entfernung eines nach § 30 BNatSchG geschützten Biotops bedarf es explizit 
einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, die gesondert bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Wittmund einzuholen ist. 
 
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagements  
Träger öffentlicher Belange haben gemäß § 13 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) bei Ihren Planungen und 
Entscheidungen den Zweck und die Zielsetzung selbiger Rechtsgrundlage zu berücksichtigen. Insbesondere zur 
Erreichung der hieraus resultierenden Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahre 2040 (NKlimaG) ist es 
unabdingbar, Klimaschutzbelange im Verwaltungshandeln intensiv zu berücksichtigen. 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in § 1 a Abs. 1 u. 5 darüber hinaus noch einmal gesondert vor, bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung zu tragen und entsprechend in die Abwägung einzustellen. 
 
Erwägungen, die sich mit den Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsbelangen auseinandersetzen, sind in den 
Planunterlagen ersichtlich. In diesem Zusammenhang werden aus Sicht des Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmanagements weitere Hinweise gegeben, die im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden 
sollen: 
 
Neubauten sollten aus Sicht des Klimaschutzes möglichst energieeffizient und aus nachhaltigen Materialien 
errichtet werden. Diese Aspekte sollten schon jetzt, wie in den Unterlagen erwähnt, für eine spätere 
Umsetzung mitgedacht werden. Den verbleibenden Wärmebedarf gilt es dann treibhausgasneutral, aus 
erneuerbaren Energien zu decken. An dieser Stelle sollte über zukunftsorientierte Alternativen nachgedacht 
werden. Für alle Neubauten, für die ab Januar 2024 der Bauantrag gestellt wird, gilt die Pflicht, eine Heizung 
mit 65 Prozent Erneuerbaren Energien einzubauen und zu betreiben. Weitere Regelungen des GEG sollten 
beachtet werden und werden im Bebauungsplan erwähnt.  



https://www.paten-der-nacht.de/reduzierung-lichtverschmutzung/
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Grundlage für alle Höhenfestlegungen sollte zunächst einmal ein von einem Fachbüro vor der Erschließung er-
arbeiteter Deckenhöhenplan sein. In diesem sind alle Straßenhöhen des Endausbaus verbindlich festzulegen.  
 
Ausgehend von den Festlegungen dieses Deckenhöhenplans sollten folgende Festsetzungen im B.- Plan getrof-
fen werden: 
 
Bezugshorizont für alle nachgenannten Höhenangaben ist die Oberkante des Fahrbahnrandes der direkt vor dem 
Grundstück befindlichen Erschließungsstraße im Baugebiet (Planhöhen nach Deckenhöhenplan der Gemeinde 
zum Endausbau) und zwar im Bereich der geplanten Zufahrt zum jeweiligen Baugrundstück. 
-Alle Fertigfußbodenhöhen der Erdgeschosse müssen mindestens 30 cm oberhalb des o.g. Bezugshorizontes an-
geordnet werden. 
-Die Höhenlage der Fertigfußböden der Erdgeschosse darf 50 cm oberhalb des Bezugshorizontes nicht überschrei-
ten. 
-Pflasterungen (Auffahrten, Terrassen usw.) und auch alle sonstigen Auffüllungen auf den Grundstücken dürfen 
eine Höhe von 30 cm oberhalb des Bezugshorizontes nicht überschreiten. 
 
Es ist sicher Fakt, dass nicht alle potentiellen Streitigkeiten, die es bei der Erschießung von Baugebieten zu die-
sem Punkt geben kann, planungstechnisch im Vorfeld bereits erfasst werden können. Das gleiche gilt für tat-
sächliche Elementarschäden, die durch Wasser verursacht werden. Mit den v.g. Festsetzungen hätte die Ge-
meinde jedoch zumindest einen Großteil ihrer Fürsorgeverpflichtung, auch was den Hochwasserschutz betrifft, 
erfüllt. Spätere Details zu den Höhenlagen zu angrenzenden Nachbarn müssen die Bauherren auf privatrechtli-
cher Ebene untereinander vereinbaren. 
 
Die schadlose Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist in einem prüffähigen Entwurf, der nach den 
Regeln der DWA- Arbeitsblätter (ehemals ATV- DVWK) aufzustellen ist, nachzuweisen. Dringend empfohlen wird 
seitens der UWB, dass diesbezüglich ein Abstimmungsgespräch zwischen der Gemeinde Spiekeroog, einem für 
wasserwirtschaftlichen Fachplanungen versierten Planungsbüro und der Unteren Wasserbehörde erfolgen 
sollte. Erst in diesem Gespräch können die notwendigen Bemessungsgrundlagen festgelegt werden (Stich-
punkte: Frage zur Erforderlichkeit eines Rückhaltebeckens oder einer gezielten gänzlichen Versickerung, zuläs-
siger Drosselabfluss im Falle eines RRBs, Beginn der rechnerischen Staulamelle im einem RRB, maximal zulässige 
Überschreitungshäufigkeit zum Anspringen des Notüberlaufs im RRB usw.). 
 
Abschließend wird aus wasserbehördlicher Sicht darauf hingewiesen, dass keine Baugenehmigungen innerhalb 
des Plangebietes erteilt werden können, bevor die wasserrechtlichen Belange abschließend geklärt und die ent-
sprechenden Genehmigungen/ Erlaubnisse erteilt wurden. Die Erschließung gilt so lange als nicht gesichert! 
 
 
Allgemeiner Schlusssatz 
Diese Stellungnahme erfolgt im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. Eine abschließende Prü-
fung, ob die FNP-Änderung den formell-rechtlichen und materiell-rechtlichen Anforderungen entspricht, bleibt 
dem erforderlichen Genehmigungsverfahren nach dem BauGB vorbehalten. 
Eine darüberhinausgehende Prüfung der Zweckmäßigkeit (Fachaufsicht i.S. von § 171 Abs. 5 Nr. 3 NKomVG) 
erfolgt nicht. 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
Pettig 













6. Januar 2025

Bauleitplanung der Gemeinde Spiekeroog;
Bebauungsplan Nr. 21 „Am Bahnhof“ sowie 8. Änderung des Flächennutzungsplans
Ihre E-Mail vom 23.11.2024

Sehr geehrte Frau Bruns,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten Vorhaben und für die
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange.

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Bereich des Plangebietes befinden sich Ver- und Entsorgungsanlagen des OOWV.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlossenen Fahrbahndecke,
außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine
Überpflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion
auszuschließen. Um für die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht
stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht einzutragen.

Im weiteren Teil gliedert sich die Stellungnahme in den Punkten:

¶ Versorgungssicherheit
¶ Entsorgungssicherheit

Diese müssen inhaltlich getrennt voneinander betrachtet werden.

Versorgungssicherheit
Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser Trinkwasserversorgungsnetz
angeschlossen werden. Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und Grundstücksanschlüsse
können nur auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

OOWV  ·  Georgstraße 4  ·  26919 Brake

Gemeinde Spiekeroog
Maren Bruns
Westerloog 2
26474 Spiekeroog

Ihr Ansprechpartner
Sylvia Kramer
AP-LW-AWN/R6/01/25/Kr
Tel. 04401 916-265
Fax 04401 916-35265
sylvia.kramer@oowv.de
www.oowv.de
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(AVBWasserV) des OOWV und unter Berücksichtigung des Begleitvertrages für die Gemeinde
Spiekeroog durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und Fremdanlagen sowie die
Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 400-1.

Versorgungsdruck
Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in der Umgebung des Plangebietes wird auch
in Spitzenlastsituationen als komfortabel beurteilt. Daher wurde auf eine detailliertere
Betrachtung der Auswirkungen durch das neue Plangebiet für diese Stellungnahme verzichtet. Der
Versorgungsdruck erfüllt die Mindestanforderungen gemäß Regelwerk DVGW W 400-1.

Löschwasserversorgung
Im Hinblick auf den der Gemeinde Spiekeroog obliegenden Brandschutz (Grundschutz,
NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein
gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den
OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der
Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz besteht für den OOWV
nicht.

Entsorgungssicherheit
Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser Abwasserentsorgungsnetz
angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und
Grundstücksanschlüsse nur auf der Grundlage der ab dem 01.01.2023 gültigen
Schmutzwasserbeseitigungssatzung durchgeführt werden können.

Bitte beachten Sie, dass die Schutzstreifentrasse (je 2,50m links und rechts parallel zur Leitung)
weder überbaut, überpflanzt noch unterirdisch mit Hindernissen versehen werden darf. Ebenso
dürfen Bepflanzungen oder Anschüttungen nicht in die Trasse hineinwachsen bzw. hineinragen.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass alle Schächte zur Durchführung von Inspektions-, Reinigungs-
und Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben.

Bitte beachten Sie außerdem die zurzeit gültigen einschlägigen Vorschriften wie DIN-Normen,
DWA-Regelwerke, etc.

Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem
OOWV einen „Vertrag über die Herstellung von Abwasserbeseitigungsanlagen“ abschließen.

Schmutzwasser

Da es sich hier vorerst nur um die Bekanntmachung der Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 "Am
Bahnhof" handelt und noch keine konkrete Planung zur Umsetzung und der somit benötigten
Anschlusssituation an das Schmutzwassernetz vorliegt, kann hier keine konkrete Aussage
getroũen werden. Laut dem Entwurf des Ing. Büros Thalen Consult ist eine Neu- oder Umverlegung
von Hauptleitungen außerhalb des Plangebiets infolge der vorliegenden Planung nicht notwendig.
Grundsätzlich bestehe in der Straße Westerloog an Schacht 10101 mit einer Sohltiefe von 2,06 m
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ü NN. eine geeignete Anschlussmöglichkeit an das bestehende Schmutzwasserfreigefällenetz des
OOWV.
Bei Konkretisierung der Planungen, der neu angedachten Wohnhäuser, ist bitte erneut Kontakt
zum OOWV aufzunehmen, um die genaue Anschlusssituation abzusprechen.

Kanalnetz
Sollte aus geodätischer Sicht ein Pumpwerk erforderlich werden, sind der Standort und dessen
Größe in einem Ortstermin festzulegen und im Bebauungsplan festzusetzen. Ein zentrales
Pumpwerk, das die umliegenden Gebiete berücksichtigt, ist zu bevorzugen. Das Pumpwerk muss
für Spül- und Wartungsfahrzeuge anfahrbar sein. Die Zuwegung und Abstellmöglichkeit für diese
ist unter Berücksichtigung der StVO auszuführen.

Klärkapazitäten
Für die Weiterleitung und Reinigung der aus dem künftigen Plangebiet anfallenden
Schmutzwässer stehen ausreichende Klärkapazitäten in der Kläranlage zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es durch Nichtbeachtung
der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle
Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.

Die Einzeichnung der Ver- und Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen ist unmaßstäblich.
Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter Herr Söhlke unserer Betriebsstelle
Harlingerland, Tel: 04977 919211, vor Ort an.

Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten wir Sie uns Ihre
Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-toeb@oowv.de zu senden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sylvia Kramer
Sachbearbeiterin

Anlage
1 Lageplan TW Maßstab 1:1.000
1 Lageplan AW Maßstab 1:1.000

















http://www.bfr-kmr.de
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/619/handlungsanleitung-zur-gefaehrdungsbeurteilung-und-festlegung-von-schutzmassnahmen-bei-der-kampfmittel
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/619/handlungsanleitung-zur-gefaehrdungsbeurteilung-und-festlegung-von-schutzmassnahmen-bei-der-kampfmittel
http://www.gkd-kampfmittelraeumung.de
http://www.itv-altlasten.de/fachthemen/c7-kampfmittelraeumung
http://www.kampfmittelportal.de
https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/fachinformationen/fachinformationen-207681.html
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1.  Methodik 
 
1.1 Bauvorhaben und Aufgabenstellung 
 
Wir wurden beauftragt einen Geotechnischen Bericht f¿r das geplante Baugebiet auf der Insel 
Spiekeroog ĂBahnhof 21ñ zu erstellen. 

 
Wir gehen von einer klassischen ErschlieÇung aus. 

 
Das Bauvorhaben wird insgesamt auf dieser Grundlage in die Geotechnische Kategorie 2 (GK 
2) eingestuft. 
 
2.  Erkundung des Baugrundes 
 
2.1 Erkundungsumfang 

 
Die maximale Erkundungstiefe liegt bei t = 5,0 m unter Gelªndeoberkante. 

    
Weitere Angaben kºnnen den Bohrprofilen der Anlage 2 und den Schichtenverzeichnissen der 
Anlage 3 entnommen werden.  
 
Die Benennung und die Beschreibung der angetroffenen Bodenarten erfolgten anhand der in 
situ vorgenommenen Bodenansprache.  
 
Aufschl¿sse treffen grundsªtzlich eine exakte Aussage der Bodenschichten f¿r den jeweiligen 
Untersuchungspunkt. Dazwischenliegende Bereiche kºnnen ggfs. abweichen. Die Sicherheit 
der Aussagen nimmt dem Untersuchungsumfang, also mit der Anzahl der Aufschlusspunkte zu. 
Die Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Wechselhaftigkeit der Baugrundschichtung ab. Es 
verbleibt ein gewisses Restrisiko.  
 
Dieses Baugrundrisiko kann trotz bestmºglicher und normenkonformer Untersuchungen 
unvorhersehbare Erschwernisse hervorrufen. 
  
Das Baugrundrisiko implementiert auch unerwartet anzutreffende Fundamentreste, Pfªhle, 
Stollen, Reste fr¿herer Kulturen, Tanks, Leitungen oder mit bodenfremden Stoffen behaftete 
Bodenbereiche.  Die Geotechnischen Erkundungen und deren Auswertung dienen der 
Einschrªnkung des Baugrundrisikos mit Blick auf die Aufgabenstellung des Projektes.  
 
F¿r den Neubau von Wohngebªuden empfehlen wir objektspezifische Erkundungen. 
 
Aus den organischen Deckschichten und der angetroffenen Auff¿llung wurde jeweils eine 
Mischprobe zu analytischen Zwecken hergestellt. 
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2.2 Ergebnisse der Kleinrammbohrungen 
 
Ab OK- Gelªnde wurde bei den Bohrungen ein orts¿blicher Mutterboden angetroffen, der aus 
einem Organischen Sand besteht. 
 
Diese Organische Deckschicht reicht bis in eine Tiefe von t = 0,2 m und t = 0,4 m unter 
Gelªndeoberkante. 
 
Bei der Bohrung KRB 08 ist die Deckschicht als Auff¿llung gekennzeichnet. Der Boden 
beinhaltet hier bodenfremde Stoffe in Form von Bauschutt. 
 
Aus der Deckschicht wurde eine Mischprobe gebildet. Diese wurde gemªÇ dem Bundes-Boden-
Schutzgesetzt nach den Vorsorgewerten der Bundes-Boden-Schutzverordnung zur Verwertung 
als Mutterboden analysiert. 
 
Die Einzelprobe der KRB 8/1 wurde aufgrund der Fremdbestandteile nach der 
Ersatzbaustoffverordnung BM-0 analysiert. 
 
Nach dem Pr¿fbericht der Anlage 4 liegen bei dem Mutterboden, Bodenart Sand keine 
Grenzwert¿berschreitungen vor. 
 
Die Auff¿llung der KRB 08 ist als BM-F0* zu kennzeichnen. 

 
Den Abschluss der Bohrungen bildet durchgªngig ein nichtbindiger Sand, der als feinsandiger 
Mittelsand angesprochen wurde. 

 
2.3 Ermittelte Wasserstªnde 
 
Jeweils nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde der Wasserspiegel mittels Kabellichtlot eine 
Wasserstandmessung durchgef¿hrt. 
 
Es wurde ein Wasserstand in einer Tiefe zwischen t = 0,9 m und t = 1,2 m angetroffen. 

 
MaÇgebliche Wasserstauer liegen nicht vor.  

 
Auf dieser Grundlage empfehlen wir den Bemessungswasserstand mit rd. 0,7 m unter 
Gelªndeoberkante anzusetzen. 

 
Der Bemessungswasserstand kann durch den Einbau objektspezifischer Drainagen weiter 
abgesenkt werden. Bei einem fachgerechten Einbau kann der BMWST dann mit 0,2 m ¿ber 
dem Rohrscheitel zu Grunde gelegt werden. 
 
Generell sind genaue Grundwasserstªnde nur mit fachlich ausgebauten und ausreichend tiefen 
Grundwassermessstellen zu ermitteln. Zudem sind die Messstellen ¿ber einen lªngeren  
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Zeitraum zu beobachten, um u. a. die jahreszeitlich bedingten Schwankungen erfassen zu 
kºnnen.  
 
Bauwerke sind auf Grundlage des Bemessungswasserstandes und der tatsªchlichen 
Eintauchtiefe normenkonform abzudichten. Die Auftriebssicherheit ist auch im Bauzustand zu 
gewehrleisten. 
 
Keller sind als weisse Wanne in wasserundurchlªssiger Bauweise herzustellen. 
 
3.  Baugrund  
 
3.1 Bautechnische Klassifizierung 
 
GemªÇ der ATV, VOB Teil C sollen die Homogenbereiche alle Kennwerte enthalten, die f¿r 
Lºsen, Laden, Fºrdern, Einbauen und Verdichten (sowie im Hinblick auf die 
Entsorgung/Verwertung) relevant sind.  

 
Genaue Angaben kºnnen entsprechend nur f¿r die erkundeten Schichten und die erfolgten 
Untersuchungen und Versuche gemacht werden. Sofern genauere Angaben gefordert werden, 
muss eine Abstimmung mit dem Unterzeichner erfolgen, der ggfs. entsprechend 
Nachuntersuchungen durchf¿hren muss. 

 

Bodenart 
Bodengruppe 
nach DIN 18 196 

Homogenbereich  
nach DIN 18 300 

Organische 
Beimengungen % 

Steine 
% 

Mutterboden OU HA 
5 - 20 0 ð 3 

Wurzeln 

Auff¿llung A HB 
р π нл о ς мр 

.ŀǳǎŎƘǳǘǘ 
Sand SE HC 0 - 3 0 ð 3 
Austauschboden SE / SW / GE / GW D < 3 < 3 

 
Die Ermittlung der einzelnen Bodenkennwerte erfolgt anhand der angesprochenen Bºden und 
der Einbeziehung von Erfahrungswerten mit vergleichbaren Bºden. F¿r erdstatische  
 
Berechnungen kºnnen die nachfolgenden bodenmechanischen Kennwerte zugrunde gelegt 
werden. 

 
Homogenbereich Bemerkungen Wichte Scherparameter Steifemodul 
  g,k gô,k jô,k cõ,k / cu,k Es,k 
  kN/m3 Á kN/m2 MN/m2 

HA Verwertung beachten 17,0 9,0 27,5  - 
HB Verwertung beachten 17,0 9,0 27,5  - 
HC mitteldicht 18,5 11,5 32,5 / 30 - 50 
D 

Austauschboden 
dicht 19,0 11,0 35,0  60 
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3.2 Durchlªssigkeitsbeiwerte und Frostempfindlichkeit 
 

Homogenbereich 
Frostempfindlichkeits-

klasse 

Durchlªssigkeits- 
beiwert 
Kf 

Wiederver-
sickerungseignung 

HA, HB F 2 - F 3 
1 x 10 -5 

bis 5 x 10 -7 
geeignet 

HC, D F 1 
1 x 10 -3 

bis 1 x 10 -4 
geeignet 

 
 
4. Generelle Baugrundbeurteilung 
 
Die ab Gelªndeoberkante anstehenden Organischen Deckschichten und die Auff¿llung der KRB 
08 stellen keinen geeigneten Baugrund dar. Der Boden ist forstempfindlich. 

 
Der unterlagernde Sand stellt einen ausreichend tragfªhigen Boden dar. 
 
Der Boden ist als frostunempfindlich einzustufen und erf¿llt die Anforderungen an ein 
frostunempfindliches Material. 

 
5. Gr¿ndungsbeurteilung   
 
Hochbauarbeiten kºnnen grundsªtzlich als eine Flachgr¿ndung erfolgen.  
 
Ergªnzende AustauschmaÇnahmen sind hier durch den Austausch des Mutterbodens und der 
beschriebenen Auff¿llung erforderlich. 

 
Als Austauschboden ist dann ein Sand SE, FSS einzubauen. Als Verformungsmodul ist ein Wert 
von 80 MPa bei einem Verhªltniswert von maximal 2,5 nachzuweisen. 
 
Die Gr¿ndung von Gebªuden kann dann als durchgehende und biegesteif bewehrte Sohlplatte 
mit einer umlaufenden Frostsch¿rze (t = 0,6 m) ausgef¿hrt werden. 
 
Auf Grundlage der derzeit vorliegenden Erkundungsergebnisse kann unter dem Ansatz eines 
Bemessungswert des Sohlwiderstands von 308 kN/mĮ ein Bettungsmodul von 25 MN/mį 
angesetzt werden. 

 
Im Randbereich auf einer mittragenden Breite von 1,0 m kann ein Bettungsmodul von 50 MN/mį 
angesetzt werden. 
 
Der Bettungsmodul ist keine Konstante, mit der die in Frage kommenden 
Baugrundeigenschaften hinreichend genau beschrieben werden kºnnen. Der Bettungsmodul ist 
keine BodenkenngrºÇe im eigentlichen Sinne, sondern ist u. a. auch von den tatsªchlichen 
Lasten, den geometrischen Randbedingungen und der Schichtung des Baugrundes sowie der  
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Steifigkeit des Baugrundes abhªngig. Anhand der berechneten Sohldr¿cke sind die GrºÇe und 
Verteilung des angenommenen Bettungsmoduls sowie die Angaben zu den zu erwartenden 
Setzungen zu pr¿fen.  
 
F¿r Fundamente kann bei einer Einbindetiefe von t = 0,8 m ein Bemessungswert des 
Sohlwiderstands von 280 kN/mĮ angesetzt werden. 
 
F¿r die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sind die anstehenden Sande gut 
geeignet. Sie sind wiederverwendbar und auch entsprechend verdichtungsfªhrig. 

 
Die Rohrgrabenverf¿llung muss lagenweise mit einem Austauschboden oder den vorliegenden 
Sanden erfolgen.  
 
Auf den Einbaulagen ist ein Verformungsmodul von 45 MPa nachzuweisen. 

 
F¿r die Herstellung von den Verkehrsflªchen ist wie vor, der Mutterboden auszutauschen. 
 
Auf den Sanden kann dann der geforderte Verformungsmodul zum Aufbau einer 
Frostschutzschicht von 45 MPa nachgewiesen werden.  
 
Auf diesem Planum erfolgt dann der Einbau der entsprechenden Frostschutzschicht.  
 
Diese ist abhªngig der Belastungsklasse und der Oberflªchenbefestigung (Pflaster, Asphalt, 
Beton etc.) zu dimensionieren. 
 
Der Baustoff muss der Frostsicherheit F1 entsprechen und als Frostschutzmaterial FSS 
ausgewiesen sein. Ersatzbaustoffe sind grundsªtzlich zuzulassen. 
 
Auf dem Planum ist ein Verformungsmodul von 100 MPA, beziehungsweise 120 MPa bei einem 
Verhªltniswert von maximal 2,5 nachzuweisen. Die Werte sind wie beschrieben abhªngig der 
Belastungsklasse. 
 
Danach kann der Aufbau der erforderlichen Schottertragschicht, GE, GW, STS erfolgen. Die 
Verdichtungskontrolle muss dann ein Verformungsmodul von 120 MPa beziehungsweise 150 
MPa hervorbringen. Der Verhªltniswert darf dabei einen Wert von 2,3 beziehungsweise 2,2 nicht 
¿berschreiten.  

 
Beim Bodenaustausch einzuhaltende Abstªnde und SicherungsmaÇnahmen m¿ssen u. a. der 
DIN 4123 entsprechen.  
 
Die Standsicherheit ist ggfs. rechnerisch nachzuweisen. 
 
Wir empfehlen die Abnahme der Baugruben- / Fundamentsohlen durch einen 
Baugrundgutachter oder einen fachkundigen Vertreter des Bauherrn.  
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Der Baugrund ist vor Einfl¿ssen, die zu einer Verringerung seiner Tragfªhigkeit f¿hren, zu 
sch¿tzen.  
 
Austauschbºden m¿ssen um das MaÇ ihrer Dicke zu allen Seiten ¿berstehen, so dass ein 
Lastausstrahlungswinkel von 45Á gewehrleistet ist. 
 
Aushubbºden sind fachgerecht zu verwerten. 
 
Bºschungen kºnnen unter einem Winkel von 45Á ausgef¿hrt werden. Belastete Bºschungen, 
sowie steilere Bºschungswinkel m¿ssen rechnerisch nachgewiesen werden. 

 
6. Wasserhaltung 
 
Eine wªhrend der Bauarbeiten dauerhaft trockene Baugrube ist zu gewªhrleisten. 
 
Bei den angetroffenen Wasserstªnden wird f¿r die Aushubarbeiten und Gr¿ndungsarbeiten 
zunªchst keine Wasserhaltung erforderlich.  
 
F¿r die Verlegung von Leitungen und Schªchten ist eine Wasserhaltung analog zur gewªhlten 
Verlegetiefe vorzusehen. 

 
Diese Haltung kann mittels Drainagen oder Sp¿lfiltern erfolgen. 
 
Die anstehenden Bºden sind grundsªtzlich versickerungsfªhig.  
 
Der Bemessungswasserstand lªsst eine Bemessung von Versickerungsanlagen gemªÇ dem 
Arbeitsblatt ATV A 138 aber nicht zu. Bereits der gemessene Wasserspiegel von t = 0,9 m ist 
bereits deutlich zu hoch. Dar¿ber hinaus ist der Einfluss der Tide zu ber¿cksichtigen. 

 
7. Sonstige Hinweise und Empfehlungen 
 
Es wird ausdr¿cklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Baugrunderkundung nur um 
punktuelle Aufschl¿sse handelt.  
 
Abweichungen von den beschriebenen Baugrundverhªltnissen sind daher mºglich.  Die 
getroffenen Bewertungen, Aussagen und Empfehlungen basieren ausschlieÇlich auf dem 
beschriebenen Erkundungsrahmen und erheben keine Anspr¿che auf eine vollstªndige 
Beurteilung der Gesamtflªche.  
 
Die Gr¿ndungsebene des Neu- und des Anbaus sind mit den in dieser Ausarbeitung getroffenen 
Annahmen abzugleichen und entsprechend sind diese ggfs. zu ¿berarbeiten. Analog dazu ist 
die Bestandsgr¿ndung zu pr¿fen. 
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Die zugrunde gelegten Bemessungswerte sind entsprechend zu pr¿fen und anzupassen. Die 
Berechnungen und Angaben sind ausgehend von OK-Gelªnde. Es gelten nur die zum Zeitpunkt 
der Gutachtenerstellung g¿ltigen Normen und Richtlinien.  
 
Es gelten nur die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung g¿ltigen Normen und Richtlinien.  

 
Der Geotechnische Bericht ist nur zusammenhªngend inklusive Anlagen g¿ltig. Eine 
auszugsweise Weitergabe oder Bearbeitung sind nicht statthaft. 
 
F¿r R¿ckfragen stehen wir gerne zur Verf¿gung. 
 

 
Dipl.-Ing. (FH) N. Jongebloed             Papenburg, den 20.05.2025 
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Bruns, Maren

Von: Bruns, Maren
Gesendet: Montag, 13. Januar 2025 08:37
An: Gemeinde Spiekeroog - Teampostfach - Beteiligung
Betreff: WG: Waldeigenschaft, am Bahnhof-Spiekeroog
Anlagen: Waldeigenschaft_am Bahnhof-Spiekeroog.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Spiekeroog
Der Bürgermeister
Im Auftrage

Maren Bruns

Bauleitplanung, Dorfentwicklung
Westerloog 2, 26474 Spiekeroog
Tel.: 04976 99939 16
Fax.: 04976 99939 29
Email:bruns@gem.spiekeroog.de
Internet: www.gemeinde-spiekeroog.de

Von: Both, Torge <Torge.Both@nfa-neuenbg.Niedersachsen.de>
Gesendet: Freitag, 10. Januar 2025 11:23
An: Bruns, Maren <Bruns@gem.spiekeroog.de>
Betreff: Waldeigenschaft, am Bahnhof-Spiekeroog

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Es wird um Vorsicht beim Öffnen von
Links und Anhängen gebeten. Sollten Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an das IT-Helpdesk

Sehr geehrte Frau Bruns,

vielen Dank für die Bilder, die Sie mir von der fraglichen Fläche haben zukommen lassen. Leider konzentrieren sich
einige der Bilder vor allem auf die Freiflächen und weniger auf den mit Gehölzen bestockten Flächenanteil… aber
dennoch kann ich zu einer Aussage kommen.
Für den zu überplanenden Teil der Fläche im Osten würde ich von dem Begriff Wald absehen. Nach den Fotos und
den mir zur Verfügung stehenden Luftbildern zu urteilen, komme ich zu dem, Schluss, dass der Gehölzbestand an
dieser Stelle zu lückig ist und flächenmäßig nicht die erforderliche Ausdehnung hat, um ein eigenes, waldtypisches
Binnenklima zu bilden.
Anders sieht es bei dem etwas größeren mit Gehölzen bestockten Teil der Fläche im Westen aus. Den Bildern nach
identifiziere ich die Birke als Hauptbaumart. Die Bäume stehen im Kronenschluss zueinander und aufgrund der
Flächenausdehnung bildet sich ein eigenes waldtypisches Binnenklima. Im Anhang finden Sie eine Karte, auf der der
angesprochene Bereich markiert ist. Diese etwa 0,27ha erfüllen die Tatbestandsmerkmale nach §2 (3) NWaldLG und
sind folglich als Wald i.r.S. anzusehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



2

Torge Both

Flexibler Revierleiter

Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Neuenburg
Zeteler Straße 18, 26340 Zetel-Neuenburg
mobil      0175 5378788
mail torge.both@nfa-neuenbg.niedersachsen.de- www.landesforsten.de
Niedersächsische Landesforsten | AöR mit Sitz in Braunschweig | Germany
Präsident Dr. Klaus Merker | Vorsitzende des Verwaltungsrates Miriam Staudte
Bankkonto Nord/LB | IBAN DE20 2505 0000 0106 0229 65 | BIC NOLADE2HXXX | St.-Nr. 14/201/00294 | USt-IdNr. DE 814181223

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzhinweisen der
Niedersächsischen Landesforsten unter:www.landesforsten.de/datenschutz/datenschutzhinweise
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, welche nicht direkt durch die NLF erhoben wurden, finden Sie hier:
www.landesforsten.de/datenschutz/datenschutzhinweise-art14
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